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06.05.2020 

 

 

Gemeinde Obersiggenthal 
Bau und Planung 

Bestellung / Quittung für Festbankgarnituren und Marktstände 

Name ___________________________________________________________________ 

Verein ___________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Tel. Nr. ___________________________________________________________________ 

Abholung am _________________________  Retour am     _________________________ 

 

Abgabe und  während der Arbeitszeit der Verwaltung bis spätestens 16.30 Uhr 

Rücknahme  nur nach Absprache mit Artan Hetemi, Hauswart, Tel. 079 393 82 95 
 

 Preis pro Tag, resp. Wochenende 

_____   Garnituren mit Bänken  à  4 m   CHF  12.00 pro Garnitur CHF  ……………… 

_____   Marktstände CHF  15.00 pro Stand CHF  ……………… 

_____   Klapptische à 2.5 m CHF  10.00 pro Tisch CHF  ……………… 

Nur gegen Vorauszahlung (= reserviert) Preis Total CHF  ……………… 

Gebühren bezahlt am:  ______________ Stempel, Unterschrift: 

Allgemeine Bedingungen 

 Die Tische und Bänke dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden. Sie sind vor Nässe zu 
schützen. 

 Für die Befestigung von Tischabdeckpapier oder dergleichen dürfen nur 3-Spitzreissnägel 
oder Klebeband, welches auf der Unterseite der Tischplatte befestigt werden muss, benützt 
werden. Alle übrigen Befestigungsmittel, z.B. Bostitchklammern, 1-Spitzreissnägel, Leim, etc., 
dürfen nicht verwendet werden. 

 Die gemieteten Gegenstände sind einwandfrei gereinigt zurückzugeben. 
 Der Mieter haftet für Beschädigungen an den Mietgegenständen und hat für eventuelle 

Instandstellungskosten vollumfänglich aufzukommen. Es liegt in seinem Interesse, das Mobi-
liar beim Empfang zu kontrollieren und bereits bestehende Schäden sofort zu melden. Feh-
lendes oder beschädigtes Material wird zum Einkaufspreis in Rechnung gestellt.  

 Notwendige Nachreinigungen, Entfernen von Reissnägeln etc. werden durch den Haus-
wart zum Stundenansatz von CHF 70.00 ausgeführt und separat in Rechnung gestellt. 

 Einheimischen Vereinen und gemeinnützigen Institutionen wird die Mietgebühr erlassen, 
jedoch müssen eventuelle Nachreinigungs- oder Instandstellungsarbeiten entschädigt 
werden. 

 
Nussbaumen, ______________________ Unterschrift  __________________________________ 
 

Die Bestellung hat wenigstens 14 Tage im Voraus zu erfolgen. 
 
Verteiler Abteilung Bau und Planung 
 Kunde 
 Hauswart 


